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Kündigung der Handelsübereinkunft mit Spanien. Eine schlechte
Weihnachtsbotschaft für die schweizerische Exportindustrie bildet
die von Spanien soeben vorgenommene Kündigung des seit 6. Juli
d. J. bestehenden modus vivendi mit der Schweiz. Beide Länder
hatten damals vereinbart, sich gegenseitig die Meistbegünstigung
zuzusichern, wobei jede Partei das Abkommen innerhalb Monats-
t'rist künden durfte. Diese Kündigung wäre nun zu begrüßen,
wenn sich damit gleichzeitig die Möglichkeit verbände, mit
Spanien zu einer eigentlichen Handeisübereinkunft zu gelangen
die für den Austausch der Erzeugnisse beider Länder Vorteile
bieten würde. Eine solche Verständigung ist jedoch, angesichts
der kurzen Frist völlig, ausgeschlossen und so sieht sich die
Schweiz der Notwendigkeit gegenübergestellt, vom 19. Januar
1922 an die neuen, gegen früher stark erhöhten Zölle des spani-
sehen Tarifs (2. Kolonne) in Kauf zu nehmen. Bei einer Weigerung
hätte die Schweiz mit den Zöllen des neuen spanischen General-
tarifs zu rechnen, die unüberwindlich sind.

Durch das Vorgehen der spanischen Regierung werden ins-
besondere die Erzeugnisse der schweizerischen Stickerei-, Sei-
den-, Uhren- pnd chemischen Industrien betroffen. Dabei ist es

zwar möglich, daß diese Artikel, zum Teil und für kurze Zeit,
die Ansätze des neuen spanischen Tarifs zwar ertragen könnten,
da die französische Konkurrenz, infolge des zwischen Spanien*
und Frankreich ausgebrochenen Zollkrieges ausgeschaltet ist. Ein
solcher Zustand kann und darf jedoch nicht von langer Datier
sein, und die schweizerischen Behörden dürfen nichts unver-
sucht lassen, um möglichst rasch mit Spanien zu einer handels-
politischen Verständigung zu gelangen.

Die Ansätze des neuen spanischen Tarifs, die den schweizeri-
sehen und den Erzeugnissen anderer Länder gegenüber, wie schon
erwähnt, am 19. Januar 1922 in Kraft treten werden, sind
heute nicht einmal offiziell bekannt und anscheinend immer noch
nicht endgültig festgelegt. Für ganzseidene Gewebe wer-
den Ansätze von nicht Weniger als 51 und 54 Gold-Peseten per
Kilogramm genannt.

Zollkrieg zwischen Frankreich und Spanien. In der Nummer
vom 30. November der „Mitteilungen" ist unter der Ueberschrift
„Französische Wirtschafts-Politik" darauf hingewiesen worden, daß
Frankreich den modus vivendi mit Spanien gekündet habe und am
10. Dezember die Entscheidung fallen werde, ob die Handels-
beziehungen zwischen beiden Staaten abgebrochen, oder aber auf
neuer Grundlage fortdauern würden. Es ist nun, da anscheinend
auf beiden Seiten das ernstliehe Bestreben zu einer Verständigung
nicht vorhanden war, zum Bruch gekommen. Infolgedessen unter-
lieger. französische Waren bei ihrer Einfuhr nach Spanien den
Ansätzen des Generaltarifs, wobei noch besondere Erschwerungen
hinzukommen, und das Gleiche gilt für die spanischen Erzeug-
nisse, die in Frankreich eingeführt werden sollen. Frankreich hat
überdies, mit Wirkung vom 11. Dezember an, für eine Anzahl
spanischer Waren die Erhebung von besonderen Zuschlägen zu
den Generalzöllen verfügt.

Es ist klar, daß ein solcher Zustand, der wohl zum Teil auch
auf die zwischen beiden Ländern bestehende politische Spannung
zurückzuführen ist, den Kreisen von Handel und Industrie, welche
das Opfer dieses Kampfes zu tragen haben, zuwider ist. Spanien
bemüht sich nunmehr, durch beschleunigte Verhandlungen mit
andern Ländern, Ersatz für den Ausfall in Frankreich zu suchen
und die französischen Verbände, insbesondere der Exportindustrie,
sind an ihre Regierung gelangt, um diese zu einem Einlenken zu

bewegen.
Für die schweizerischen Industrie- und Handelsfirmen war das

Geschäft mit der Kündschaft in Spanien, infolge der Zollerhöhun-
gen und der Vorschriften inbezug auf die Goldzahlung außer-
ordentlich schwierig geworden. Das Ausbleiben des französischen
Wettbewerbes mag nun bei einzelnen Branchen auf die schweizeri-
sehe Ausfuhr in günstigem Sinne einwirken, doch wird man -sich,
angesichts dei allgemeinen schlechten Geschäftslage in Spanien
vorläufig' in dieser Beziehung keiner übertriebenen Hoffnung hin-
geben dürfen.

Einfuhr nach Ungarn. Die ungarische Regierung hat, in teil-
weiser Abweichung der bisher befolgten Praxis der Einfuhrverbote,
die Einfuhr einiger Artikel ohne weitere Schwierigkeiten freir
gegeben. Soweit Textilwaren in Frage kommen, handelt es
sich in der Hauptsache um Baumwollgarne und Gewebe, um
wollene Garne und Gewebe, um Wirk- und Strickwaren aus Baum-

wolle, Wolle und Halbseide, um halbseidene- und um Samtbänder,
um seidene Garne, Kunstseide, seidenes Beuteltuch und halb-
seidene Gewebe. Von der Einfuhr ausgeschlossen bezw. nur gegen
eine besondere Einfuhrbewilligung möglich, bleibt somit nach wie
vor die Einfuhr aller ganzseidenen Artikel.

Einfuhr von Seidenwaren nach Kanada. Kanada spielt seit
einigen Jahren für die Ausfuhr schweizerischer Seidenstoffe und
Bänder eine ausschlaggebende Rolle. Die schweizerische Seiden-
industrie hat es verstanden, sich dort ein bedeutendes Absatz-
gebiet zu sichern, das ihr allerdings durch den scharfen Wett-
bewerb der Fabrik der. Vereinigten Staaten, Frankreichs und ins-
besondere Japans streitig gemacht wird.

Aus den nachfolgenden Zusammenstellungen, die wir dem
Lyoner „B. d. S." entnehmen, gellt hervor, daß die Schweiz ihren
Anteil an der Versorgung des kanadischen Marktes in den letzten
Jahren wieder zu steigern vermochte. Die Zahlen sind folgend;
(Rechnungsjahr 1. April bis 31. März), wobei noch die, Einfuhr
in den sechs Monaten April/September 1921, also während des
halben Geschäftsjahres 1921/22 beigefügt wird:

„ 1918/19 1919/20 1920/21 1921
Einfuhr aus:

'

i.Apr.-30.Sept.
Dollars Dollars Dollars Dollars

Schweiz 413 800 4 944 000 6 758 700 2 099 100
Frankreich 576 500 1 427 500 1 483 000 576 100

England 919 800 1 637 200 1 866 800 308 900
Italien 7 800 42 800 32 700 6 200
U.S.A. 8 170 600 5 779 400 2 370 200 1205 100
Japan 5 656 000 6 925 000 4 202 900 2 125 200
China 156 400 132 400 93 300 119 000

Schweizerische Gesandtschaft, London. — Englische Fachblätter.
Die schweizerische Gesandtschaft in London schreibt uns: Die
Handelsabteilung der Gesandtschaft publiziert soeben in zweiter
Auflage eine „L is te der hauptsächlichsten Fach-
Schriften für Handel und Industrie in E n g 1 a n d",
die für schweizerische Firmen, welche in englischen Blättern in-
serieren wollen, von großem Nutzen sein dürfte. Die Liste ist in
28 Rubriken geteilt und umfaßt folgende Branchen: Architektur;
Möbel; Kohle, Eisen, Stahl etc.; Elektrizität; Mechanik und Trans-
portwesen; Schiffsbau etc.; Lebensmittel; Chemische Produkte;
Oele und Fette; Graphische Künste; Wissenschaftliche Instru-
mente; Finanzwesen; Textilien und verwandte Branchen; Leder
und Kautschuk; Quincaillerie; Glasbranche; Uhren und Bijoute-
rien; Spiele und Spielwaren; Musik; Hotels; Landwirt-
schaft; Mode- und Sportzeitschriften; Flugwesen sowie Publika-
tionen allgemeiner Natur. Interessenten, welche die Liste zu er-
halten wünschen,, belieben sich an die-Schweizerische Gesandt-
schaft in London zu wenden.

II Industrielle Nachrichten
Umsätze der bedeutendsten europäischen Seidcntrocknungs-

anstalten im Monat November 1921:
November Januar-Nov.

Mailand 528 656 5 479 750
Lyon 452 093 3 485 163

Zürich 115 430 848 069
Basel 50 420 354 202
St. Etienne 60 428 399 289
Turin 36 677 347 380
Como 19 285 193 342

Schweiz.

Ueber die Lage des Arbeitsmarktes in der Textilindustrie
äußert sich das eidgenössische Arbeitsamt im Bulletin per No-
vember wie folgt:

In der Seidenstoff a briktion arbeiten 4900 Arbeiter
in verkürzter Arbeitszeit und im November sind 882 Arbeiter eut-
lassen worden. Die Weltmarktlage ist für schweizerische Seiden-
waren, deren Fabrikation sehr teuer zu stehen kommt, immer noch
ungünstig. Auf eine Besseritng der geschäftlichen Lage kann noch
nicht gerechnet werden. Es ist im Gegenteil anzunehmen, daß in
nächster Zeit wieder Betriebseinschränkungeh von erheblichem
Umfang vorgenommen werden müssen. In der Seiden band-
industrie ist die Arbeitslosigkeit infolge etwas besserer Be-
schäftigung vorübergehend zurückgegangen. In der Seiden»
h i Ff s i n d u s t r ie arbeiten 29 o/o der Arbeiter in verkürzter
Arbeitszeit, in der Spinnerei, Zwirnerei und Weberei 18,5»/o. In
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